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7. Sammelvorlage von Motionen und Postulaten, die zur Abschreibung beantragt wer-
den 

 2022/63; Protokoll: ama 

Kommissionspräsident Florian Spiegel (SVP) informiert, mit der vorliegenden Sammelvorlage 
beantrage der Regierungsrat dem Landrat, überwiesene Motionen, die weniger als 2 Jahre alt 
sind, sowie überwiesene Postulate aus dem Jahr 2021 abzuschreiben. Im Sinne der Verfah-
rensökonomie begrüsst die Geschäftsprüfungskommission das Vorgehen des Regierungsrats, 
anstelle von Einzelberichten eine Sammelvorlage zu unterbreiten. 
Die Geschäftsprüfungskommission hat die vorliegende Sammelvorlage 2022/63 zu 4 Postulaten 
und einer Motion, welche vom Regierungsrat innerhalb der ordentlichen Bearbeitungsfrist zur Ab-
schreibung beantragt werden, an ihrer Sitzung vom 28. April 2022 behandelt und den vorliegenden 
Bericht genehmigt. Für die GPK ist die Begründung der Abschreibung der Postulate 2019/628, 
2021/72 und 2021/729 sowie der Motion 2020/529 nachvollziehbar. Das Postulat 2020/170 
(«Stopp dem Verzugszins von 6 %») soll jedoch nicht abgeschrieben werden. Die Forderungen 
des Postulats sind nicht erfüllt und deshalb soll ein Bericht verfasst werden, der eine politische 
Diskussion im Landrat ermöglicht. 
Die Geschäftsprüfungskommission beantragt dem Landrat einstimmig, ihren Anträgen zu folgen, 
das Postulat 2020/170 stehen zu lassen und die übrigen Vorstösse abzuschreiben. 

− Eintreten 

Hanspeter Weibel (SVP) macht darauf aufmerksam, dass seiner Meinung nach ein Irrtum vorlie-
ge, wenn nun – wie von der Landratspräsidentin vorgeschlagen – auf eine Eintretensdebatte ver-
zichtet werde. Bei den Berichten der Geschäftsprüfungskommission handelt es sich nicht um Vor-
lagen des Regierungsrats, weshalb sich auch die Frage der Eintretensdebatte nicht stelle. Sämtli-
che Berichte der GPK sind im Landrat zu behandeln. 

Landratspräsidentin Regula Steinemann (glp) korrigiert, es handle sich in diesem Fall sehr wohl 

um eine Vorlage des Regierungsrats, die der GPK als Sachkommission zur Vorberatung überwie-
sen worden ist. 

://: Eintreten ist unbestritten. 

− Beratung (Kapitel 2 des Kommissionsberichts) 

Keine Wortbegehren. 

− Beschlussfassung 

://: Die von der GPK in ihrem Bericht unter Ziffer 2 zur Abschreibung empfohlenen Vorstösse 
– Postulat 2019/628, Motion 2020/529, Postulat 2021/072 und Postulat 2021/729 – wer-
den stillschweigend abgeschrieben. 

://: Das Postulat 2020/170 wird stillschweigend stehen gelassen. 
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